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Stadt Bernburg (Saale) 
Der Oberbürgermeister 
Schlossgartenstraße16 
06406 Bernburg (Saale) 

über Landesverwaltungsamt 
und Salzlandkreis 

Antrag auf Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Biendorf und 
Wohlsdorf/Crüchern zur Ortsfeuerwehr (OFw) Biendorf/Wohlsdorf 

Der mit Schreiben vom 7. März 2017 beantragten Zusammenlegung der 
Ortsfeuerwehren Biendorf und Wohlsdorf/Crüchern zur Ortsfeuerwehr 
Biendorf/Wohlsdorf wird zugestimmt. 

Die mit o.g. Bericht dargelegten Gründe für eine Zusammenlegung der 
Ortsfeuerwehren Biendorf und Wohlsdorf/Crüchern zur Ortsfeuerwehr 
Biendorf/Wohlsdorf sind nachvollziehbar. Der Landkreis Salzlandkreis hatte 
im Ergebnis seiner Prüfung der eingereichten Unterlagen und Begründun-
gen mit Schreiben vom 22. Mai 2017 die Zusammenlegung der Ortsfeuer-
wehren Biendorf und Wohlsdorf/Crüchern befürwortet. 

Ich weise jedoch darauf hin, dass diese Zustimmung zur Zusammenlegung 
von Ortsfeuerwehren nicht von der Pflicht entbindet, durch geeignete Maß-
nahmen Einsatzstärke und Ausbildung in der künftigen gemeinsamen Orts-
feuerwehr sowie in den übrigen Ortsfeuerwehren jeweils dem erforderlichen 
Stand anzupassen. Darüber hinaus ist das Eintreffen am Einsatzort ent-
sprechend § 2 Abs. 2 Brandschutzgesetz sicherzustellen. 

Den Beschluss des Stadtrates über die Zusammenlegung der Ortsfeuer-
wehren Biendorf und Wohlsdorf/Crüchern zur Ortsfeuerwehr Bien-
dorf/Wohlsdorf bitte ich mir auf dem Dienstweg zuzuleiten. 

Im Auftrag 

Berkling 
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